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Viertes Buch.

Die Zeit der Orientalisierung des römischen
Rechtes

(von Diokletian bis Iustinian).

Erste Hälfte.
Das öffentliche Recht.

Erstes Kapitel: Tie Quellen.
Das vierte Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung

stand im Zeichen des Kampfes zwischen Heidentum und Chri-
stentum. Das kam auch in der Literatur dieser Zeit zum Aus-
drucke, die uns mannigfache Bekenntnis- und Streitschriften
in Poesie und Prosa hinterließ, durch die wir tiefen Einblick
in die Seelen der führenden Persönlichkeiten und in die ge-
samte geistige Atmosphäre dieser Zeit bekommen. Ihren Aus-
gang nahm diese der Sprache und dem Geiste nach vorwie-
gend griechische Tagesliteratur von den Schriften des heiligen
Athanasius, des streitbaren Patriarchen von Alexandra
(um 295—373).

I m Gegensatze dazu erlangte auf dem Gebiete der Ge-
schichtsschreibung noch einmal die lateinische Historiographie
die Führung. Doch beschränkte sie sich vorwiegend auf Vre-
viarien, die nur in Umrissen die Personen und Ereignisse
bis auf die eigene Zeit herab zur Darstellung brachten. Der
hervorragendste Vertreter dieser Richtung war Aure l i u s
Vic to r , der seine (̂ 6551-65 im Jahre 360 schrieb. Zeitgenos-
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sen von ihm waren Eutropius und Festus, die im Auf-
trage des Valerius schrieben. Derselben Richtung gehört
auch die sogenannte epiwm«? <w (^6i,3i>idu3 an, die bis zum
Tode des Theodosius herabreicht und bald nach 395 ver-
faßt sein dürfte.

Ein Grieche von Geburt, der aus Antiochia stammende
Ammianus Marcell inus (etwa 332—400) war es be-
zeichnenderweise, der die lateinische Geschichtschreibung noch
einmal zur Blüte brachte. Er schrieb wieder Reichsgeschichte
und gab, an Tacitus anknüpfend, eine Tarstellung der älte-
ren Geschichte von Nero ab in großen Zügen in den ver-
lorenen dreizehn ersten Büchern, eine breitere Geschichte der
eigenen Zeit von 353 bis zum Tode des Kaisers Valens
(378) in den erhaltenen Büchern (14—31).

Gleich Ammian war auch der Dichter Claudius
Claudia nus (etwa 370—404) ein lateinischschreibender
Sohn des Ostens. Seine epischen Dichtungen sind zumeist
der Zeitgeschichte entlehnt. Sein Zeitgenosse Augustinus
(354—430), der größte lateinische Kirchenschriftsteller des
Altertums, liefert in den conlkssioneg ein anschauliches Bild
des antiken Menschen, in den zweiundzwanzig Büchern äe
civiwts äei ein solches des antiken Staates „beim Abgang
von der Weltenjchaubühne". Auf des Augustinus Anregung
ging auch die bis zum Jahre 417 geführte christliche Weltge-
schichte des spanischen Presbyters Orosius (3<Iv6i-8U8 fiussa-
lws), das letzte lateinische Geschichtswerk größeren Stils,
zurück.

Wie das Weltreich selbst, so zersplitterte sich nunmehr auch
die lateinische Geschichtsliteratur. Der sogenannte Anony-
mus Valesianus behandelte die Zeit von der Abdankung
Diokletians bis zum Tode Konstantins sowie die Ge-
schichte Odoakers und Theoderichs (474—526). Cassio-
dor (etwa 480—575) schrieb eine in dein schlechten Auszuge
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des Jordanes auf uns gekommene Geschichte der Goten in
Zwölf Blichern u. a. m.

Tie Neichsgeschichte wurde seitdein anc'schlienlich von
(kriechen gepflegt. Toch überwog auch hier die Chronogra-
phie. Ter hervorragendste Historiker dieser Zeit war Zosi-
mos. Sein uin das Jahr500geschriebenes Werk, eine f
in sechs Büchern, ist uns in der Zweiten Auflage
i>s«) erhalten. Es bildet inhaltlich das Gegenstück Zur Ge-
schichte des Polybius , insofern es den Sturz des Reiches zu
schildern und Zu begründen versucht. Taneben verdient das
große Exzerptenwerk des Kaisers Konstant:nos Porphy-
rogennetos (912—959) Erwähnung, das uns namentlich
Fragmente aus der gotischen und byzantinischen Geschichte
des Priskos aus Panion in Thrakien, eines Zeitgenossen
des jüngeren Theodosius, und seines Forlsetzers Maich os
aus Philadelphia in Syrien bis zum Jahre 8̂t) überliefert.

Für die Zeit Iustinians sind unsere vornehmste Quelle
die Werke seines rechtskundigen Sekretärs Prokopios aus
Cäsarea (gestorben um 562), dessen nach dem Beispiele A p p i -
ans nach Schauplätzen geordnete Geschichte (lo^o ,̂x<),'), die
in je Zwei Büchern die Perser- und Vandalenkriege, in drei
Büchern die Gotenkriege und in einem letzten Buche, Zu-
sammenfassend, die allgemeinen Ereignisse bis Zum Jahre
554 darstellt. Außerdem hat er ein panegyrisches Werk über
die Bauten Iustinians und a^exöoT-a, eine ni3wi'iÄ Nlv,llma
verfaßt, die als „eine beispiellos bittere Anklageschrift gegen
die despotische Negierung" Iustinians und Thcodoras
erst nach dem Tode des Verfassers und Iustinians heraus-
gegeben sein kann. Sein jüngerer Zeitgenosse Johannes
Lydos entwirft in seinem staatsrechtlichen Werke
I ) / ( A p
036 Nomana«) ein getreues Bild von dem Geschäftsgange
der Behörden Zur Zeit Iustiuians.
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Neben der Geschichtschreibung dominierte in dieser Zeit auf dem
Gebiete der Literatur die Rhetorik, die sich vorwiegend der Ver-
herrlichung des Herrschers, der Panegyrik, zuwandte. Unter den der
alten Zeit anhängenden Vertretern dieser Richtung nimmt Q. Au-
relius Symmächus (um 345 bis 415), der berühmteste Redner
seiner Zeit, einen hervorragenden Platz ein. Seine Briefe, vielleicht
von seinem Sohne gesammelt und in zehn Vüchcrn herausgegeben,
bieten zwar in der Hauptsache nur „mit ihrer glatten InHaltlosigkeit
ein Bild von der Schwächlichkeit ihres Verfassers und seines Kreises",
gewähren aber doch auch durch die im zehnten Buche vereinigte amt»
liche Korrespondenz des Symmächus in seiner Eigenschaft als
Stadtpräfekt manchen wertvollen Einblick in die Zeitverhältnisse,
namentlich auch in den damaligen Prozeßgang. Die wesentlichste
Bedeutung des Symmächus lag jedoch nicht so sehr in seinen
Schriften als vielmehr „in seinem erfolgreichen Bestreben, die alte
Literatur als Bollwerk gegen die Sturmflut der christianisierten Bar«
baren aufzurichten".

Ein jüngerer Zeitgenosse des Sy mmachus war der Gramma»
tiler Servius Honoratus, der in Rom lehrte und schrieb. Sein
reicher Kommentar zu den Werken des Vergil, der, durch Verkürzun-
gen und Interpolationen entstellt, auf uns gekommen ist, bringt eine
Fülle von Stoff aus Geschichte, Geographie und namentlich aus den
religiösen Altertümern.

Die glänzendste Erscheinung der christlichen Literatur dieser Zeit
war Ambrosius (um 340—397), von dessen Schriften die Briefe
und die Leichenreden auf Valent inen und Theodosius historisch
die bedeutsamsten sind.

Manchen wertvollen Beitrag zur Kultur« und Sittengeschichte
liefert auch Macrobius Theodosius um die Wende des vierten
und fünften Jahrhunderts in seinem Kommentar zu Ciceros Traum
des Scipio sowie in seinen sieben Büchern Saturnalia.

I n der kurzen Spanne Zeit, die den Ostgoten über Italien zu
herrschen vergönnt war, kulminierte die literarische Bildung in den:
vornehmen Römer Anicius Manlius Severinus Boethius
(gestorben 524), unter dessen zahlreichen Schriften sein Kommentar
zu Ciceros Topica, in dem er Stellen aus den Institutionen des
Gajus, Paulus und Papinian zur Erläuterung heranzog, für
den Rechtshistoriler am wertvollsten ist. Er hat die Wissenschaften
zum letztenmal mit griechischem Geiste durchtränkt und diesen Geist
für das okzidcntalische Mittelalter lebendig erhalten.

Per bedeutendste Mann des Jahrhunderts war neben ihm der
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schon als Geschichtschreiber der Gotenkriege genannte Cassiodor,
dessen zwölf Bücher Variarum eine kostbare Sammlung der von
ihm in seinen verschiedenen amtlichen Stellungen verfaßten Akten-
stücke und Urkunden enthalten und dadurch die Verwaltung Italiens
unter den gotischen Königen und die eigentümliche gotisch-romanische
Kultur Italiens dieser Zeit in Helles Licht rücken.

Tcr „letzte Litcrator" des römischen Reiches war der Bischof von
Sevilla, I s ido rusHispa lens i s lum 570—636), von dessen zahl-
reichen Schriften historischen, grammatischen und theologischen I n -
halts sein unvollendetes weitschichüges Werk et^moloFiai-um (oriFi-
num) libri X X durch die Mannigfaltigkeit seines Stoffes und durch
die Benutzung verlorener alter Quellen besonders wertvoll ist. Es
erläutert überdies namentlich im fünften Buche zahlreiche juristische
KunstauZdrücke.

Auch die Rechtswissenschaft büßte in dieser Zeit ihre
schöpferische Kraft fast völlig ein und beschränkte sich Haupt-
sächlich auf Kompilation und Exzerption, auf die Sammlung
des geltenden Rechtes und auf die Bearbeitung der älteren
Literatur. Insofern diese Sammlungen jedoch nicht bloß das
in ihrer Zeit entstandene, sondern auch das ältere Recht bis
zurück in die klassische Zeit umspannen, bilden sie eines der
kostbarsten Erbstücke des römischen Altertums überhaupt und
in Anbetracht der geringen sonstigen Reste der römischen
Rechtsliteratur die wesentliche Grundlage unserer Kenntnis
des römischen Rechtes aller Zeiten.

Entsprechend dem Vorherrschen des „Kaiserrechtes" in
dieser Zeit bewegte sich auch die Sammeltätigkeit zunächst aus-
schließlich auf diesem Gebiete. Versuche dieser Art reichen
bereits in die Zeit der großen Juristen zurück. Bekannt ist das
nur in einzelnen, von Iust inians Digesten übernommenen
Bruchstücken erhaltene Werk des P a p i r i u s Iustus aus der
Zeit Mark Aure l s <is eonZtiwUonibus in zwanzig Büchern,
das die Konstitutionen der äivi ti-ati-68 und M a r k A u r e l s
(dem Inhalte, nicht dem Wortlaute nach) vereinigte. Mi t
der starken Vermehrung der kaiserlichen Erlasse seit D i o -
kletian wuchs das Bedürfnis nach solchen Sammlungen und
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man fing Maleich an. den Text der Konstitutionen selbst zu
veröffentlichen. Die älteste Erscheinung dieser Art war der im
Orient, unter der Negierung Diokle t ians und M a x i m i -
ans (wahrscheinlich 295) veröffentlichte (̂ oclex Oi-s^orignuL
eines nicht weiter bekannten Gregor ius , der. in Bücher und
Titel eingeteilt, Kaiserkonstitutionen aus der Zeit mindestens
seit Hadr ian bis auf Diokle t ian in historischer Reihenfolge
und ohne besondere Bevorzugung des neueren Materials ver-
einigte.

Ihm schloß sich der ebenfalls im Orient verfaßte und wohl
gleich nach 294 veröffentlichte (̂ oclcx Net'mc^nignug au,
von dessen Verfasser nicht sicher ist, ob er mit dem bekannten
Juristen dieses Namens identifiziert werden darf. Das Werk,
das nur in (wenigstens 69) Titel zerfiel, umfaßte beinahe
ausschließlich Konstitutionen Dioklet ians . Ältere Konsti-
tutionen dieses Kodex sind zumindest nicht bekannt. Die
Arbeit soll von dem Verfasser selbst Zweimal, zuletzt zwischen
314 und 324, neu aufgelegt worden sein. Zum Teil will man
sie überhaupt erst in dieser eben bezeichneten Zeit entstanden
wissen. Jedenfalls wurde sie noch später von dritter Hand
durch Nachträge auch westlicher Herkunft vermehrt.

Beide Kodizes sind uns nur aus Bruchstücken bekannt,
die in spätere Werte, namentlich in die Isx Numana Wisi-

, in die colwtio und consulwtio, in die lra^msnt.3
und in die lex llomana Vui^unckonum Aufnahme

fanden. Ihr Verschwinden erklärt sich dadurch, daß Kaiser
Theodosius II. (geboren 492, gestorben 450) eine amtliche
Sammlung veranstaltete. Seine ursprüngliche Absicht war
es, zunächst eine solche von der Zeit Konstantins an in
chronologischer Ordnuug zu veranlassen und aus dieser und
aus den beiden älteren Sammlungen sowie aus den Juristen-
schriften einen zweiten Kodex des praktisch geltenden Rechtes
Herstelleu zu lassen. Dieser Plan scheiterte jedoch und es
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»vurde (435) eine zweite Kommission von (16) Staatsbeamten
nur zur Abfassung eines nach Materien in Titel und inner-
halb der einzelnen Titel chronologisch zu ordnenden Konstitu-
tionenkodex mit der Ermächtigung berufen, diesem Pro-
gramm gemäß die einzelnen Konstitutionen nötigenfalls zu
teilen, nur die Rechtssätze, nicht auch das auf den besonderen
Fal l bezügliche aufzunehmen und die notwendigen Änderun-
gen und Znsätze vorzunehmen. Das Ergebnis war der offi-
ziell so genannte lüoäox 1k6oc1o8ignu8 in sechzehn, in Titel
mit Rubriken eingeteilten Büchern, der am 15. Februar 438
mit Gesetzeskraft vom 1. Januar 439 für den Orient, von
V a l e n t i n i a n auch für den Okzident kundgemacht wurde.

Von ihrem Recht zu Änderungen hatte die Kommission reichlichen
Gebrauch gemacht. Um die gewünschte chronologische Reihenfolge
zu erzielen, hatte sie nicht oder mangelhaft datierte Konstitutionen
mit fiktiven Taten versehen. Überliefert ist das Werk nur in lücken-
haften Handschriften, die sich jedoch infolge der Benutzung des Köder
durch spätere Werte, namentlich durch die lex I5oman» VVi^ißowi'unl
dielfach ergänzen ließen. Nunmehr liegt eine tntische Ausgabe von
M o mmsen (1905) vor, neben der jedoch der berühmte Kommentar
des I acobus Gothofredus (1587—1652) noch immer seine Be-
rechtigung hat.

Eine Reihe später erflossener Konstitutionen (Novelle
Ioß68, novkilas constiwtwnßtz), die Theodosius II. (447)
an V a l e n t i n i a n III. zur Publikation im Westen über-
sandte, und solche Va len t i n i ans und M a j o r i a n s wurden
im Westreiche zu einer Sammlung vereinigt, die auszugs-
weise in die Isx Nomana Wisi^otoi-um überging, wo ihr
fünf Gesetze M a r c i a n s aus einer orientalischen Sammlung
beigefügt und später noch ein Gesetz von Severus (462 bis
466) angeschlossen wurde. Aus diesen beiden Sammlungen
schöpfte im sechsten Jahrhundert eine dritte, ebenfalls im
Westen entstandene Sammlung, die auch noch Novellen von
Severus und Anthemius (467—472) aufnahm. Dieses
ganze Material Pflegt man heute unter dein Titel der Post-
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theodosianischen Novellen zusammenzufassen, unter dem sie
auch in der erwähnten Ausgabe Mommsens des

(II. Î ê es novelws 36 INßoäoLwnum
von Paul M . Meyer vereinigt sind.

Eine Sammlung eigener Art stellen die sogenannten sir-
mondinischen Konstitutionen dar, sechzehn von Iacobus
S i rmondus (1631) zuerst vollständig herausgegebene,
wahrscheinlich in Gallien bald nach 425 vereinigte Konstitu-
tionen meist kirchenrechtlichen und sehr kirchenfreundlichen
Inhalts aus den Jahren 331^25 . Auch sie jetzt in der Aus-
gabe Mommsens des (üoäsx i'keocjaZiemuZ.

Von den Privatsammlungen von Iuristenschriften (ki-ax-
mßnw Vatioang, u. a. m.), die in dieser Zeit entstanden, war
mit Rücksicht auf ihren großenteils einer früheren Zeit an-
gehörenden Inhalt zumeist bereits in anderem Zusammen-
hange die Rede. Zu erwähnen bleiben, abgesehen von den
sogenannten Zckolia LingiUca, im Sinaikloster (1880) ent-
deckten geringen Bruchstücken von Scholien zu Ulpians übri
aäsabinum, die, wahrscheinlich im Orient, in der Zeit zwi-
schen dem Erscheinen des coäsx^kkoäosjgnug und Just in i an
verfaßt, vermutlich dem Rechtsunterricht (in Beryt?) dien-
ten, nur zwei, allerdings sehr bedeutsame Werke, die notitia
äißniwtum utriusqus impsni und das sogenannte syrisch-
römische Rechtsbuch.

Die noMia, ein auf Privatarbeit beruhendes Staats-
handbuch, dessen letzte, durch eine Handschrift (in Speyer)
überlieferte Redaktion dem Anfange des fünften Jahrhun-
derts (etwa 411—413) angehört, aibt ein Verzeichnis der
höheren Beamten beider Reichshälften mit ihrem Hilfs-
personal, mit den ihnen unterstellten Truppenteilen und
mit ihren Abzeichen und gewährt dadurch einen klaren Ein-
blick in die Organisation der Reichsverwaltung der Spätzeit.

Das syrisch-römische Rechtsbuch, ursprünglich griechisch
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abgefaßt und in mehreren stark voneinander abweichenden
orientalischen Redaktionen (syrisch, arabisch, armenisch, kop-
tisch) überliefert, deren älteste nicht vor das Jahr 474 fällt,
war in seinem ältesten „unliterarischen" Bestandteil wohl
schon in vorkonstantinischer Zeit in der Patriarchalkanzlei zu
Antiochia vorhanden. Die literarische Bearbeitung durchlief
mehrere Stadien, vor allem unter V a l e n t i n i a n I. und im
Jahre 468. Toch kamen auch noch später, zum Teil sogar
noch nach Just in ian Zusätze hinzu. Auch waren schon im
fünften Jahrhundert mehrere Versionen vorhanden, die die
Rechtsquellen der nestoriamschen Kirche im Sassanidenreich
und im arabischen Kalifat wurden. Das Werk war vermut-
lich als Ratgeber für die Mitglieder der Kirche in ihren Be-
ziehungen zu den heidnischen Reichsbehörden in Fragen des
Familien-, Erb- und Sklavenrechtes gedacht und zu diesem
Zwecke von einem Geistlichen für den Gebrauch in den geist-
lichen Gerichten verfaßt. Es blieb auch nach der Iustiniani-
schen Gesetzgebung im praktischen Gebrauch und stand bis
ins siebzehnte Jahrhundert in hohem Ansehen. Seine starken
Abweichungen vom „reinen" römischen Recht, seine „unvoll-
ständige, unsystematische, wissenschaftlich wertlose Darstel-
lung des römischen Rechtes" ließen noch Bruns die Be-
deutung des Werkes gründlich verkennen. Es ist das bleibende
Verdienst von M i t t e i s , es als „historische Quelle ersten Ran-
ges" erkannt, in den gerügten „Abweichungen" das (doch
wohl überwiegend griechische, nur zum Teil orientalisch ge-
färbte) Volksrecht entdeckt, es als einen Grundpfeiler der Er-
kenntnis des Gegensatzes von Reichs- und Volksrecht charak-»
terisiert und ihm damit eine grundlegende Bedeutung für
unsere Kenntnis des spätrönuschen Provinzialrechtes über-
haupt gesichert zu haben.

Für die Erkenntnis des vorjustinianischen Rechtes von
großer Wichtigkeit sind auch die sogenannten



14 Die Quellen.

, die (nach dem Personalitätsprinzip) in den ger-
manischen Reichen auf römischem Boden für die römischen
Untertanen erlassenen Gesetzbücher, weil sie, aus den Quellen
des römischen Rechtes geschöpft, wenn auch nicht unverän-
dert, so doch „klassisches" römisches Recht überliefern und ein
Bild von der Rechtsgestaltung des Westreiches gewähren.

Die lex Nomina WisiFowrum, 506 von König Ala-
rich II. erlassen, erst seit dem sechzehnten Jahrhundert auch
drkviarium ^.lasici^numj genannt, enthielt Auszüge aus
den drei Kodizes (Greg., Hermog., The od.), aus den post-
theodosianischen Novellen, aus den Institutionen desGajus,
aus den Sentenzen des Paulus sowie ein Responsum P a -
pinians. Das Werk des Gajus ist in einer wahrschein-
lich im vierten oder fünften Jahrhundert zu Schulzwecken her-
gestellten Verkürzung aufgenommen, das übrige mit einer
iutoi^i-swU« versehen, die ebenfalls der Hauptsache nach
nicht neu verfaßt, sondern aus bereits vorhandenen schul-
mäßigen inwrplkwUone» ausgezogen war. Die Auszüae sind
nicht ineinander gearbeitet. Die einzelnen Werte bilden viel-
mehr selbständige Abschnitte.

Das säicwm I'nscxjßi'ici, von Theoderich dem Gro-
ßen gemeinsam (!) für Römer und Ostgoten, wahrscheinlich
nicht nach 507, erlassen, tritt in der Form selbständiger Rechts-
sätze auf, die den drei Kodizes, den posttheodosianischen No-
vellen, den Sentenzen des Paulus und vielleicht noch anderen
Quellen entlehnt sind. Auch die wahrscheinlich noch von
Gundobald (473—516), jedenfalls vor Untergang des bur-
gundischen Reiches (534) erlassene lex komema Lur-Funäio-
num stellte in selbständiger Fassung von burgundischen Ele-
menten durchsetzte römische Nechtssätze aus ziemlich denselben
Quellen wie das Gesetzbuch Theoderichs zusammen.

Die schon seit der ersten Heransgabe übliche Bezeichnung „ P a -
pian" für das Werk rührt daher, daß das Gesetzbuch in einigen Hand-
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schriften an die Isx komanä Wisi^awrum angeschlossen und durch
Mißverständnis der Schreiber aus deren Schluhkaftiiel die Bezeich-
nung pgpiglii (statt ?apiiüuni) Ubsi> I rekponLoi'um auf das folgende
übertragen wurde.

Die Summe des römischen Rechtes zog endlich Iust i -
nian (527—565), der Neffe und Nachfolger des Justin us
(518—527), angeblich, aber wohl sicher nicht ein Slave von
Geburt, 482 inTauresium im heutigen Serbien geboren, mit
einer ehemaligen Zirkustänzerin, der von Prokopius wohl
über Gebühr angeschwärzten, als Regentin durchaus tadel-
losen und durch hervorragende Klugheit ausgezeichneten
Theodora vermählt, weder an Geist noch Charakter groß,
dock durch geschickte Benutzung der Verhältnisse und Per-
sonen noch einmal Wiederhersteller des altrömischen Reiches
und seines Glanzes, Restaurator der alten Universalmonar-
chie. Cr nahm den Plan des zweiten Theodosius, eine um-
fassende Kodifikation auf Grund der Konstitutionen und
Iuristenschriften zu bewerkstelligen, wieder auf und führte
ihn zum Ziele.

Zunächst verfügte er durch die Konstitution ,,tt56e quas
necß^gi'io" (das wie bei den noch anzuführenden Konstitu-
tionen die Anfangsworte) vom 13. Februar 528 die Abfassung
eines neuen codex constiwtionum durch eine Kommission
von zehn Mitgliedern, der sein mat te r otlicioi-um T r i b o -
nian und der Professor der Universität von Konstantinopel
Theophi lus angehörten. Dieser coäsx konnte bereits am
7. April 529 durch die constitutio ,,8umma i>6i pubüeak"
mit Gesetzeskraft vom 16. desselben Monats veröffentlicht
werden.

Den zweiten Teil seines wohl nicht erst im Anschluß an
die Redaktion des Kodex von T r i b o n i a n angeregten, son-
dern von vornherein gehegten Planes, die Sammlung und
Sichtung des ws, des Inristenrechtes, bereitete Iust inian
zunächst durch eine Reihe selbständiger Entscheidungen vor,
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durch die er die wichtigsten Streitfragen unter den alten
Juristen, für deren Lösung ihm das Zählungsprinzip des
Zitiergcsetzes mit Recht unzureichend erschien, löste und die
Reste abgestorbener Institutionen endgültig beseitigte. Solche
Entscheidungen erfolgten übrigens auch noch nach Einsetzung
der Digestenkommission zur Klarstellung der Absichten des
Gesetzgebers. Fünfzig davon scheinen in einer besonderen
Sammlung vereinigt und an die Rechtsschulen versandt
worden zu sein. Wenigstens wird eine amtliche Sammlung
(quinquäßiliw äsciäioneg) von Ius t in ian selbst mehrfach
erwähnt.

Nachdem das Werk derart in die Wege geleitet war, er-
hielt der inzwischen zum quaeswr sani palatii (Iustizmini-
ster) vorgerückte T r i b o n i a n den Befehl, eine aus Beamten,
Professoren und Advokaten zusammengesetzte siebzehngliede-
rige Kommission zu bilden, die durch die Konstitution „Vso
Hucwi-s" vom 15. Dezember 530 beauftragt wurde, eine
Sammlung von Auszügen aus den Iuristenschriften (Di-

als coäsx iuri» (enucleaU) neben dem co
auszuarbeiten und damit ein vollständiges Ge>

fetzbuch in zwei Teilen herzustellen. Die Arbeit sollte sich auf
die Schriften der im sogenannten Zitiergesetz anerkannten
Juristen erstrecken, doch auch die früher verpönten Noten von
U l p i a n , P a u l u s und M a r c i a n heranziehen und keinem
(auch P a p i n i a n nicht) einen Vorrang vor den anderen ein-
räumen. Die Auszüge sollten in fünfzig Büchern mit Titel-
einteilung nach dem Vorbilde des Kodex und des prätorischen
Ediktes geordnet werden. Die heute nach ihrer Haupttätig-
keit sogenannte Kompilationskommission sollte ferner die
Texte nach Ermessen kürzen, ergänzen und verbessern, Wider-
sprüche und Wiederholungen vermeiden und nur das (nach
der Rechtsgewohnheit von Konstantinopel) praktisch geltende
Recht aufnehmen. Das also gewonnene Werk sollte die aus-
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schliesiliche Grundlage für die Benutzung der Iuristenschriften
dl,rch die (Berichte bilden.

Das Ergebnis der Kommissionsarbeit wurde durch die
,,7'mta" (in griechischer Originalausfertigung
) am 16. Dezember 533 mit Gesetzeskraft vom

,'jO. Dezember desselben Jahres kundgemacht und mit der
Konstitution ,,0mnem rei pudlicak" den Professoren von
Konstantinopel und Beryt als künftige Grundlage des Rechts-
Unterrichtes zugemittelt.

Das Werk zerfällt in fünfzig Bücher, jedes Buch mit Aus-
nahme der Bücher dreißig bis zweiunddreißig, die zusammen
einen Titel 66 IkFaU» 6t liäsicommisZiZ (I, II, III) bilden,
in Titel mit Rubriken, jeder Titel in Exzerpte (KaFn^nw,
I6F65) mit Angabe des Verfassers und Werkes, dem sie ent-
lehnt sind (inoZliptto). Die offizielle Einteilung in sieben
Mrt,68, in Anlehnung an die Ediktskommentare, deren Sy-
stem die Digesten im großen und ganzen befolgten, diente
h uptsachlich Unterrichtszwecken. Die Einteilung der einzel-
nen Exzerpte in Paragraphen (pr^itioipwin oder prci06inium^
§ 1, § 2 usw.) ist erst späteren Ursprunges.

Das offizielle Verzeichnis der benutzten Werke, das den
Digesten vorangestellt werden soNte, ist handschriftlich über-
liefert (in66x I?1ai>6nt,inu8). Seine Unvollständigkeit im Ver-
gleiche zu dem verarbeiteten Material erklärt sich vielleicht
daraus, daß es nur die wirklich im Originale nachgeprüften
Werke anführte. Im ganzen sind vierzig Juristen, nachIu-
stinians Angabe mit zweitausend Büchern (lidi-i) in drei
Millionen Zeilen (versus) benutzt, die von den Kompilatoren
auf Hundertfünfzigtausend Zeilen reduziert wurden. Ein Drit-
tel des Ganzen ist Ulpian, ein Sechstel Paulus entnommen.

Die Kommission teilte ihr Material in drei Massen (Zivil-
recht, prätorisches Recht, Responsenliteratur), die vielleicht je
einer Subkommission überwiesen wurden. Die Auszüge jeder

v, M n y r , Römische Ncchtögcschichtc IV, 2
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Masse wurden regelmäßig in den einzelnen Titeln aneinander-
gereiht. Nur wechselt die Reihenfolge der Massen in den ein-
zelnen Titeln. Auch besteht nicht jeder Titel aus drei Massen.
Die eine Masse begann mit den lidi-i gä ßabinum — Sabinus-
masse, die andere mit den libri ad eäicwm — Ediktsmasse,
die dritte mit den Quästionen und Nesponsen P a p i n i a n s —
Papiniansmasse. Einige vermutlich erst im Laufe der Arbeit
herangezogene Werke gemischten und unbestimmten Charak-
ters wurden einer vierten Masse (Appendix- oder auch Post-
papiniansmasse)zugewiesen. Das,st die von B l u h me (1820)
degründete und seitdem ziemlich einmütig festgehaltene An-
nahme. Jüngst wurde jedoch die Vermutung F ranz Hof-
manns, daß die Kommission nur wenige Werke im Originale
benutzt, zumeist ältere gleichartige Sammlungen herangezogen
habe, mit neuen und scharffinnigen Gründen wieder auf-
genommen. Sie gipfeln in dem Versuche nachzuweisen, daß
der in den Vasilikenscholien verarbeitete Kommentar des
Theoph i lus nicht erst Ius t in ians Digesten, sondern eine
solche vorjustinianische Sammlung zum Gegenstande gehabt
habe, die eben der Ausarbeiwng der justinianischen Digesten
zugrunde gelegt wurdeund ihrerseits durch die von B luhme
für die Digesten beanspruchte Methode gewonnen worden
sein mochte. Nur die sog. Appendixmasse sei durch die Kom-
pilationstommis, on Iust inians hinzugefügt worden.

Jedenfalls ist die Leistung der Kompilatoren nicht bloß iin
Vergleich zu älteren Arbeiten verwandter Art, sondern auch an
sich bedeutend. Sie hat die unlösbare Aufgabe, aus der wider-
spruchsvollen Literatur dreier Jahrhunderte ein einheitliches
Gesetzbuch zu machen, so gut erfüllt, wie es nur ging. Wider-
sprüche und Wiederholungen selbst derselben Stelle

sowie systematische Mißgriffe (Isges
ließen sich freilich nicht vermeiden. Aber die zahl-

reichen Znsätze und Veränderungen (Interpolationen,


